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S91143/16-PMVD/2020 17. April 2020 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen 
haben am 17. Februar 2020 unter der Nr. 883/J an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „Zukunft der österreichischen Luftraumüberwachung“ gerichtet. Diese 
Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1, 2 und 4: 

Die Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung der Luftraumüberwachung konnte noch 
nicht getroffen werden, da das Ende Jänner 2020 in den USA erfolgte und bekannt 
gewordene Eingeständnis der Airbus Defence and Space GmbH, im Zusammenhang mit 
dem Verkauf der Eurofighter Typhoon an die Republik Österreich Zahlungen in der Höhe 
von 55 Millionen Euro an vierzehn natürliche beziehungsweise juristische Personen für 
Provisionen und Zuwendungen an Berater und Amtsträger geleistet zu haben, zur Folge hat, 
dass das seit 2003 bestehende Vertragsverhältnis mit Airbus einer grundlegenden 
Überprüfung zu unterziehen ist. Dies ist erforderlich, da jede neu ernannte politische 
Führung auf Grund der sie treffenden politischen Verantwortung als oberstes Organ nicht 
nur das Recht, sondern jedenfalls dann, wenn sich wesentliche Umstände geändert haben, 
auch die Pflicht hat, eine festgelegte Vorgangsweise zu hinterfragen und den aktuellen 
tatsächlichen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen anzupassen. Wie ich bereits 
öffentlich dargelegt habe, wurden der Präsident der Finanzprokuratur und der Leiter der 
Task Force Eurofighter von mir beauftragt, die neuen Fakten einer vertieften Prüfung zu 
unterziehen und alle Möglichkeiten, die sich daraus zu Gunsten einer 
Anspruchsdurchsetzung ergeben können, aufzuzeigen. Weiters wurde der Chef des 
Generalstabs beauftragt, organisatorische Lösungen vorzubereiten, um das aus 
Altersgründen bevorstehende Ausscheiden der Luftfahrzeuge der Type Saab 105 Ö zu 
kompensieren. 
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Der Ministerrat bekannte sich in der Sitzung vom 19. Februar 2020 dazu, eine 
leistungsfähige aktive und passive Luftraumüberwachung im Wege einer adäquaten und 
kosteneffizienten Lösung sicherzustellen. 

Am 20. Februar 2020 informierte ich die Wehrsprecher der im Parlament vertretenen 
politischen Parteien über die neue Situation und den von mir vorgesehenen Weg, bis 
Sommer dieses Jahres eine Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung der Luftraum-
überwachung herbeiführen zu wollen. Dabei wurden auch die Berichte der beiden 
militärischen Expertenkommissionen, der Sonderkommission Luftraumüberwachung 2017 
und der Evaluierungskommission 2018, übergeben und ausgeführt, dass das Datenmaterial 
als eine wichtige Entscheidungsgrundlage grundsätzlich vorhanden ist und die Daten auf 
Grundlage aktueller Informationen nochmals aufbereitet werden. Die Wehrsprecher 
stimmten mit mir überein, von Airbus Defence and Space GmbH vollumfängliche 
Wiedergutmachung zur nachhaltigen Bereinigung aller Ansprüche aus dem Kaufvertrag des 
Jahres 2003, aus dem sogenannten Vergleich des Jahres 2007 sowie aus sonstigen 
Vereinbarungen zu verlangen und durchzusetzen. 

Zu 3: 

Zur Aufrechterhaltung der Luftraumüberwachung 2020 stehen die Budgetmittel des 
gesetzlichen Budgetprovisoriums sowie des Bundesfinanzgesetzes 2020 zur Verfügung. 
Nach Festlegung der Neuausrichtung der zukünftigen Luftraumüberwachung, in die das 
Parlament eingebunden sein wird, ist im Ministerrat eine Finanzierungsentscheidung zu 
treffen. Es soll eine leistungsfähige aktive und passive Luftraumüberwachung sichergestellt 
werden, die Lösung hat adäquat und kosteneffizient zu sein. 
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